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01 Stabilisierungspaket
Rahmenvorgaben des Bundes
- Allgemein

- Finanzhilfe, Mittelverwendung



Stabilisierungspaket; Rahmenvorgaben Bund

4

Allgemein

- Für 2020: der Bund hat ein Stabilisierungspaket von CHF 95 Mio. zu Gunsten des gesamten 

Schweizer Sports gesprochen

- Für 2021: der Bund hat ein Stabilisierungspaket von CHF 100 Mio. zu Gunsten des gesamten 

Schweizer Sports vorgesehen (dies muss von der Bundesversammlung im Rahmen der Budgetdebatte 

anlässlich der Wintersession noch verabschiedet werden)

- Ziel: Die Strukturen der Sportförderung zu stabilisieren und nachhaltig zu sichern. Die Qualität 

und Quantität der Sportförderung sollen gestützt werden



Stabilisierungspaket; Rahmenvorgaben Bund

5

Allgemein

- Der Fachverband definiert, welche Organisationen in seinen Sportarten strukturrelevant sind; 

auch ausserhalb der eigenen Strukturen:
- Verband, Vereine und ähnliche Organisationen
- Institutionen/Gefässe zur Nachwuchsförderung
- Leistungszentren/Stützpunkte
- Nationale und Internationale Anlässe des Breiten- und Leistungssport

- Die nationalen Verbände müssen für ihre Sportarten ein Stabilisierungskonzept nach den Vorgaben 

des Parlaments, des Bundesrates und des VBS erstellen und an Swiss Olympic einreichen

- Aufgrund des genehmigten Stabilisierungskonzeptes entsteht eine Leistungsvereinbarung 

zwischen Swiss Olympic und dem Verband



Stabilisierungspaket; Rahmenvorgaben Bund
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Allgemein

- Die nationalen Verbände haben Swiss Olympic über die Verteilung Rechenschaft abzulegen

- Das Bundesamt für Sport (BASPO) und die Eidg. Finanzkontrolle (EFK) haben jederzeit Einblick in 

sämtliche Unterlagen der Vergaben



Stabilisierungspaket; Rahmenvorgaben Bund
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Finanzhilfe, Mittelverwendung

- Grundsatz der Mittelverteilung 
- 2/3 Breitensport
- 1/3 Leistungssport sowie leistungsorientierter Nachwuchssport
- In begründeten Fällen kann (nach Rücksprache mit Swiss Olympic) abgewichen werden
- Es ist auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu achten
- Athletinnen und Athleten haben keinen direkten Anspruch auf Finanzhilfe
- Keine Finanzierung oder Substituierung der öffentlichen Hand

- Endbegünstigte der Finanzhilfen sind
- Vereine
- Verbände
- Trainingszentren
- Organisatoren von Sportanlässen (lokal, regional, national, international)



Stabilisierungspaket; Rahmenvorgaben Bund
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Finanzhilfe, Mittelverwendung

- Kausalität: es muss ein direkter Zusammenhang zwischen dem geltend gemachten Schaden und 

der COVID-19-Pandemie nachgewiesen werden

- Die gewährte Finanzhilfe darf den nachgewiesenen Schaden nicht übersteigen. Jeder 

Endbegünstigte muss nachweisen, dass sein Netto-Schaden mindestens so hoch ist wie der 

ausbezahlte Betrag

- Für das Stabilisierungskonzept 2020 muss der Schaden das Jahr 2020 betreffen und die 

gesprochenen Gelder müssen vom Begünstigten im Jahr 2020 eingesetzt werden. Das Bilden von 

Reserven oder die Verwendung im Jahr 2021 sind nicht erlaubt



Stabilisierungspaket; Rahmenvorgaben Bund
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Finanzhilfe, Mittelverwendung

- Jeder Endbegünstigter muss gegenüber dem Verband, Swiss Olympic, dem Bundesamt für Sport 

und der Eidg. Finanzkontrolle jederzeit Rechenschaft über Schaden und Einsatz der erhaltenen 

Finanzhilfe ablegen können



10

02 Kriterien zur Berechtigung
„Einreichung des Beitragsgesuches zur Auszahlung eines COVID-19-

Bundesbeitrages 2020“



Intro «Einreichung Beitragsgesuch Jahr 2020» 
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- Der Sport wird durch den Bund und die Kantone in der laufenden Krise unterstützt. Die Geldgeber 

wollen aber auch sicher sein, dass die Mittel zielgerichtet eingesetzt werden. Es darf keine 

Bereicherung oder Gewinnmaximierung stattfinden, sondern lediglich eine Stabilisierung

- Im Interesse aller Beteiligten, ist es wichtig, dass der administrative Aufwand so gering wie 

möglich gehalten werden kann. Der Nachweis und die Transparenz zum Einsatz der Mittel muss 

aber jederzeit 100% gewährleistet sein

- Daher appellieren wir an alle Organisationen, dass nur Beitragsgesuche eingereicht werden, 

welche auch die entsprechenden Kriterien erfüllen und somit im Stabilisierungskonzept 

berücksichtigt werden können



Kriterien für «Einreichung Beitragsgesuch Jahr 2020» 

12

Strukturrelevanz

- Bei der Strukturrelevanz geht es um Leistungen, die relevant sind, um die bisherigen 

Sportförderangebote in quantitativer und qualitativer Hinsicht weiter aufrechterhalten zu können 

und somit zu sichern

- Dabei geht es in erster Linie um direkte Anbieter von Sportförderangeboten (Vereine, 

Veranstalter, etc.)



Kriterien für «Einreichung Beitragsgesuch Jahr 2020» 

13

Definierung und Ausweisung Schaden

- es muss sich um einen finanziellen Schaden handeln und nicht um einen immateriellen Schaden

- der Schaden im Jahr 2020 ist so gross, dass die Sportstruktur nachhaltig geschädigt wird und die 

zukünftigen Leistungen nicht mehr im bisherigen Rahmen erbracht werden können

- Als Schaden gelten Mindereinnahmen und Mehrausgaben des Jahres 2020, welche in direktem 

Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie stehen

- Mehrerträge und Minderaufwand sind den Mindereinnahmen und Mehraufwand des Jahres 

2020, die sich aus COVID-19 ergeben, gegenüberzustellen



Kriterien für «Einreichung Beitragsgesuch Jahr 2020» 
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Definierung und Ausweisung Schaden

- Rechnerisches Beispiel:

+ Mehrerträge (z.B. Kurzarbeitsentschädigung)

+ Minderaufwand

- Mehraufwand

- Mindererträge___________                       

= Netto-Schaden (falls Minus)

- der Netto-Schaden im Jahr 2020 ist mindestens so hoch, wie der ausbezahlte Betrag im Jahr 2020; 

ein entsprechender Nachweis ist zu erbringen



Kriterien für «Einreichung Beitragsgesuch Jahr 2020» 
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Richtwert Höhe des Schadens

- Die Höhe des Netto-Schadens des Jahres 2020 sollte mindestens CHF 20’000.– betragen oder 

einen Umsatzverlust von > 30% auf das Budget ausweisen und die Leistungen können nicht mehr 

im bisherigen Rahmen erbracht werden
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03 Vorgehensweise / Prozess
- Einreichung des COVID-19-Beitragsgesuches 2020

- Auszahlung COVID-19-Bundesbeitrag 2020 

- Timeline für Prozess COVID-19-Bundesbeitrag 2021



«Einreichung Beitragsgesuch Jahr 2020» 
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Vorgehensweise

- Eruierung und Auflistung der bereits durch COVID-19 erlittenen Schäden 

- Antizipierung und Auflistung möglicher Schäden durch COVID-19 bis 31.12.2020

- «Report Evaluierung Schaden COVID-19» wahrheitsgetreu ausfüllen

- Beitragsgesuch zur Auszahlung eines «COVID-19-Bundesbeitrages 2020» ausfüllen

- Beitragsgesuch und Report Evaluierung Schaden COVID-19 inkl. den Detailauflistungen bis 

spätestens 14. August 2020 an coronavirus@swiss-ski.ch senden



Auszahlung «COVID-19-Bundesbeitrag 2020»
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- Die Auszahlung des Bundesbeitrages für die antizipierten Schäden bis Ende Jahr 2020 erfolgt erst, 

wenn der Schaden effektiv eingetroffen ist und nachgewiesen werden kann

- Jedoch muss die Auszahlung zwingend noch im Jahr 2020 erfolgen

- Nicht verwendete oder nicht dem angegebenen Zweck entsprechend verwendete Beiträge 

müssen zurückerstattet werden. Eine vorsätzliche Zweckentfremdung der Beiträge kann zu einer 

Konventionalstrafe führen. 



Aktualisierung 
Stabilisierungs-
konzept 2021

Swiss-Ski
Organisation / 
Gesuchsteller

bis spätestens
31.01.2021

COVID-19-BUNDESBEITRAG 2021

Timeline Prozess COVID-19-Bundesbeitrag 2021
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noch nicht finalisiert

Bedarf noch der Genehmigung des Bundes im ordentlichen Budgetprozess während der Wintersession



20

04 Fragen



Fragen
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- bei Fragen bitten wir Euch, diese per Email an uns zu stellen

coronavirus@swiss-ski.ch

- viele Fragen werden bereits im Dokument «Stabilisierungskonzept Q & A» von Swiss Olympic 

beantwortet und auch fortlaufend angepasst

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:f2db9c99-f0f1-4105-9a2b-f7292f243bbc/COVID-

19_Stabilisierungskonzept_QandA_Version_Final_D.pdf
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05 Beilagen



Beilagen
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- «Report 2020 Evaluierung Schaden COVID-19»

- Beitragsgesuch zur Auszahlung eines «COVID-19-Bundesbeitrages 2020»

- Diese Dokumente können auch ab unserer Homepage entnommen werden

https://www.swiss-ski.ch/corona/



Vielen Dank!

Swiss-Ski

Haus des Skisportes

Worbstrasse 52

Postfach 252

CH-3074 Muri bei Bern

T +41 31 950 61 11

coronavirus@swiss-ski.ch




